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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

über die EU als globaler Akteur: ihre Rolle in multilateralen Organisationen
(2010/2298(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Thema 
„Für eine neue Ordnung der internationalen Organisationen“1,

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen über die Mitwirkung der Europäischen Union an der Arbeit der Vereinten 
Nationen2,

– unter Hinweis auf die Prioritäten der EU für die 65. Tagung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen, die vom Rat am 25. Mai 2010 angenommen wurden3,

– unter Hinweis auf die vom Europäischen Rat am 12. Dezember 2003 gebilligte 
Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) mit dem Titel „Ein sicheres Europa in einer 
besseren Welt“,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament mit dem Titel „Die Europäische Union und die Vereinten Nationen: ein 
Plädoyer für den Multilateralismus“ (KOM(2003)0526),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2010 über die „Stärkung der 
OSZE – Rolle der Europäischen Union“4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2010 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Verbesserung der Economic Governance und des Stabilitätsrahmens in 
der Union, vor allem im Euroraum5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2010 zu den institutionellen Aspekten 
des Beitritts der Europäischen Union zur Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten6,

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 25. März 2010 an den Rat zur 65. Tagung der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen7,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Februar 2009 zu der Rolle der NATO im 
Rahmen der Sicherheitsarchitektur der EU8,

                                               
1 ABl. C 354 vom 28.12.2010, S. 43.
2 Resolutionsentwurf der Generalversammlung der Vereinten Nationen A/RES/64/L.67.
3 Rat der Europäischen Union 10170/10.
4 P7_TA(2010)0399.
5 P7_TA-PROV(2010)0377.
6 P7_TA-PROV(2010)0184.
7 P7_TA(2010)0084.
8 P6_TA(2009)0076.
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2006 zu der strategischen 
Überprüfung des Internationalen Währungsfonds1,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass die Prozesse der Globalisierung beängstigende Systemfehler wie 
beispielsweise auf den Finanzmärkten und in der Politik zur Bewältigung des 
Klimawandels deutlich werden lassen; und dass den globalen Gefahren und 
Herausforderungen nur durch weltweite Zusammenarbeit und kollektives Handeln sowie 
mit leistungsfähigen Institutionen und legitimen Regeln begegnet werden kann, wobei 
daran erinnert werden muss, dass internationale Organisationen nur dann legitim und 
effizient sind, wenn sie die Realitäten der heutigen Welt widerspiegeln,

B. in der Erwägung, dass das in der Europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 formulierte 
Bekenntnis der EU zu einem wirksamen Multilateralismus das Leitprinzip des 
auswärtigen Handelns der Union darstellt; dass die EU – aufgrund ihrer Erfahrungen im 
Bereich der Zusammenarbeit mit Nationen und Institutionen sowie mit einer auf Regeln 
basierenden Ordnung und mehrstufigem Multilateralismus – eine besondere globale 
Verantwortung trägt, der sie auch weiterhin gerecht werden muss; und dass die EU über 
die für eine Stärkung der multilateralen Strukturen erforderlichen Werte und 
Politikinstrumente verfügt, einschließlich einer einheitlichen Rechtspersönlichkeit,

C. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon der EU eine klarere und stärkere Stimme 
in der Welt verleiht und viele unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen der 
EU und wichtigen internationalen und regionalen Organisationen fördert; und dass er es 
der Union ermöglicht, sich als einflussreicher globaler Akteur zu profilieren,

D. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon neue dauerhafte Strukturen für die 
Außenvertretung der EU geschaffen wurden, wodurch die neuen EU-Vertreter Aufgaben 
wahrnehmen können, für die bislang der turnusmäßig wechselnde Ratsvorsitz zuständig 
war,

E. in der Erwägung, dass die Vertretung der EU und ihrer Mitgliedstaaten in multilateralen 
Organisationen, bei informellen Gipfeltreffen und internationalen Regelungen 
fragmentiert und oftmals ineffektiv ist und nach wie vor sehr unterschiedlich gehandhabt 
wird; dass die Entwicklung der Außenvertretung der Union uneinheitlich, inkonsequent 
und ziemlich ad hoc verlaufen ist; dass eine stark fragmentierte Außenvertretung das 
Bekenntnis der EU zu einem wirksamen Multilateralismus und einer globalen Governance 
untergraben könnte; und dass schwache EU-Zuständigkeiten sowie unwirksame 
Koordinierungsmechanismen die EU möglicherweise daran hindern, in der internationalen 
Arena mit einer Stimme zu sprechen,

F. in der Erwägung, dass sich die Außenvertretung der EU im multilateralen Bereich 
unterschiedlich gestaltet und es Fälle gibt, in denen alle Mitgliedstaaten Vollmitglieder 

                                               
1 P6_TA(2006)0076.



PR\860135DE.doc 5/10 PE460.817v01-00

DE

sind und die EU Beobachterstatus hat (z. B. IMFC, Entwicklungsausschuss, Europarat), 
alle Mitgliedstaaten plus die EU Vollmitglieder (z. B. FAO, WTO) oder vollberechtigte 
Teilnehmer (z. B. G8/G20) sind oder einige EU-Mitgliedstaaten als Vollmitglieder 
agieren und die EU überhaupt keinen Status hat (UN-Sicherheitsrat, einige internationale 
Finanzinstitutionen (IFI)); und dass die Lage dann am kompliziertesten ist, wenn EU und 
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeiten haben oder wenn sie ausschließliche und geteilte 
Zuständigkeiten kombinieren,

G. in der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten die Reform und Stärkung der Organisation 
der Vereinten Nationen als Priorität festgelegt haben, um sie in die Lage zu versetzen, ihre 
Aufgaben zu erfüllen und effektiv zu handeln, indem sie Lösungen für weltweite 
Herausforderungen anbietet und auf Hauptbedrohungen reagiert; und dass die EU für 
mehr als ein Drittel des ordentlichen UN-Haushalts aufkommt sowie mehr als zwei 
Fünftel der UN-Friedenseinsätze und etwa die Hälfte aller Beiträge für die Fonds und 
Programme der Vereinten Nationen finanziert,

H. in der Erwägung, dass durch die Stimmrechts- und Quotenreform bei IWF und Weltbank 
2010 eine bessere Berücksichtigung und Vertretung der Schwellen- und 
Entwicklungsländer in den IFI erreicht wurde und hierbei die europäischen Beiträge sehr 
förderlich waren, wobei allerdings die EU – ungeachtet der Höhe ihres Kapitalbeitrags bei 
diesen Institutionen – nicht voll und ganz die Rolle gespielt hat, die ihrer gewichtigen 
Stellung in der Weltwirtschaft und im Welthandel entsprochen hätte und die gegenwärtige 
Struktur der Außenvertretung mit hohen Transaktions- und Koordinierungskosten 
verbunden ist,

I. in der Erwägung, dass es durch das gemeinsame Ziel von EU und NATO, eine 
„strategische Partnerschaft“ zu erreichen, möglich sein sollte, die Mittel beider 
Organisationen zu maximieren und eine effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten; und 
dass die EU und die NATO eine effiziente Krisenbewältigung sicherstellen sollten, um die 
für den Krisenfall bestmöglichen Maßnahmen zu ermitteln,

J. in der Erwägung, dass die internationale Gipfeldiplomatie ihr Potenzial zur Stimulierung 
einer breiteren multilateralen Zusammenarbeit verstärken sollte,

K. in der Erwägung, dass der derzeitige eklatante demografische Wandel Auswirkungen auf 
den Multilateralismus haben wird, da die neuen Realitäten eine entsprechende Anpassung 
bei Mitgliedschaft, Sitzen und Stimmrechten in multilateralen Organisationen zwingend 
erforderlich machen; dass die EU von den Schwellenländern als Gegenleistung für die 
Wiederherstellung des Gleichgewichts bei der Vertretung, wovon die EU-Länder 
zwangsläufig am stärksten getroffen werden, eine Verpflichtung zu konstruktivem 
Verhalten im multilateralen System fordern sollte; und dass die Mitwirkung der EU an 
den entstehenden Strukturen für die globale Governance sowie an der Aushandlung neuer 
Regeln und Grundsätze Kompromisse mit diesen Ländern erforderlich macht und nach 
neuen Akteuren verlangt, die ihre Standpunkte auf internationaler Ebene mit Nachdruck 
deutlich machen,

Stärkung der Rolle der EU im multilateralen System

1. stellt fest, dass die EU durch ihre Mechanismen für Konsensbildung und konzertierte 
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Maßnahmen zu einem Vorbild für eine auf Regeln basierende globale Weltordnung 
geworden ist und betont daher die Notwendigkeit der Förderung eines internationalen 
Umfelds, das der EU ein Voranbringen ihrer Agenda ermöglicht; hält in Anbetracht 
dessen, dass die EU als globaler Akteur auftreten und ihre Position sichern möchte, die 
Fähigkeit für unerlässlich, bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen die 
multilaterale Zusammenarbeit zu gestalten oder bei kollektiven Maßnahmen die Führung 
zu übernehmen;

2. betont, dass die Union – durch Verstärkung der Zusammenarbeit, Verbesserung der 
Institutionen und Einbeziehung aller Interessenträger – eine Führungsrolle bei der Reform 
der globalen Governance übernehmen sollte, um die Legitimität der internationalen 
Institutionen und ihren Beitrag zur Durchsetzung des Prinzips der geteilten Verantwortung 
zu erhöhen, wobei sie ihre eigenen Interessen in diesem Prozess fördern muss; fordert, 
dass die EU ihren Beitrag zur Reform der globalen Governance beurteilt und einschätzt, 
wie sie die Reformen nutzen kann, um ihre eigene Rolle stärker auszuprägen;

3. ist der Ansicht, dass die EU-Mitgliedstaaten die EU immer mehr als Machtmultiplikator 
ansehen und nutzen sollten, mit dessen Hilfe sie Ziele erreichen können, die für sie allein 
nicht realisierbar wären, und dass ihr einheitliches Auftreten nicht nur die Chancen auf 
Ergebnisse erhöht, die in ihrer aller Interesse sind, sondern zugleich auch die Legitimität 
der EU als wichtiger internationaler Akteur in der zunehmend interpolaren Welt stärkt;

4. betont die Notwendigkeit eines strategischen Ansatzes und einer einheitlichen Grundlage 
in der Außenvertretung, wozu für jede multilaterale Organisation eine EU-Strategie 
entwickelt werden muss, die auf die Ausgestaltung der Rolle der Union und die Stärkung 
ihrer Position ausgerichtet ist; ersucht die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe 
Vertreterin und die Kommission, ein Weißbuch über die Rolle der EU in multilateralen 
Organisationen auszuarbeiten, in dem ein umfassender strategischer Ansatz mit sowohl 
kurzfristiger als auch mittelfristiger Orientierung bis 2020 vorgeschlagen wird;

5. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die derzeitigen Regelungen in Bezug auf 
Rolle und institutionelle Vertretung der Union in multilateralen Organisationen 
systematisch und strategisch zu überprüfen und Möglichkeiten zu finden, um die 
Außenvertretung der EU gemäß dem Umfang ihrer Zuständigkeiten und den 
institutionellen Neuerungen des Vertrags von Lissabon schrittweise zu stärken, wobei 
zwischen den Organen der EU und ihren Mitgliedstaaten eine neue Balance hergestellt 
werden muss; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten außerdem auf festzustellen, in 
welchen Fällen die Status-quo-Regelungen veraltet, irregulär oder ineffizient sind und 
einer Überarbeitung und Veränderung bedürfen;

6. hält angesichts der derzeitigen Sparpakete und Haushaltskürzungen eine europäische 
Zusammenarbeit nicht für eine Option, sondern für eine Notwendigkeit; begrüßt 
Größenvorteile zur Verbesserung, Rationalisierung und Konzentration der kollektiven 
Diplomatie der Mitgliedstaaten, die durch den EAD, die Kommission und die EU-
Delegationen herbeigeführt werden, um unnötige Verfahrenserschwernisse und eine 
kostenaufwändige Doppelpräsenz in vielen internationalen Foren zu vermeiden; hält es für 
wichtig, bei diesen Bemühungen die Unterstützung anderer Mitglieder multilateraler 
Organisationen zu gewinnen, was sorgfältige Vorbereitungen erfordert;
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7. ist der Meinung, dass die EU in Fällen ausschließlicher Unionszuständigkeit eine 
herausragende Rolle spielen und dabei Vollmitglied der betreffenden multilateralen 
Organisation sein sollte, wobei ihre Mitgliedstaaten ebenfalls – jedoch nicht zwangsläufig 
– als Mitglieder präsent sein können, in der Regel aber ohne eigenständige Rolle; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Vertretung auf Zusammenkünften einzuschränken, auf 
denen die EU-Delegation in ihrem Namen auftritt, und damit Kosten zu sparen, und ist 
zudem der Ansicht, dass dann, wenn geteilte Zuständigkeiten überwiegen, normalerweise 
sowohl die EU als auch ihre Mitgliedstaaten Mitglieder sein sollten;

8. unterstreicht, dass in den EU-Delegationen, über die die Verbindung zu mehreren 
internationalen Organisationen gehalten wird, wie beispielsweise in New York, Genf, 
Rom, Wien und Nairobi, das qualifizierte Personal besonders aufgestockt werden muss, 
damit sie die Interessen der EU erfolgreich und effizient vertreten können;

Die Rolle der EU im System der Vereinten Nationen

9. appelliert an die EU und ihre Mitgliedstaaten, da die Vereinten Nationen der wichtigste 
multilaterale Akteur und das Hauptforum zur Herbeiführung eines wirksamen 
Multilateralismus sind, die Rolle und die Handlungsfähigkeit der EU innerhalb dieses 
globalen multilateralen Rahmens möglichst weiter auszubauen; unterstreicht die 
Notwendigkeit für die EU, ihre strategische Unterstützung für die UN in politische und 
praktische Maßnahmen münden zu lassen;

10. betont die Notwendigkeit eines neuen institutionellen Gleichgewichts zwischen der 
zunehmenden Bedeutung der G20, den Vereinten Nationen und ihren Organisationen 
sowie den IFI; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, die 
globale Governance zu verbessern und Lösungen für eine stärkere Koordinierung 
zwischen den G-Formationen und dem System der Vereinten Nationen anzustreben, 
wobei die wirtschaftliche Dimension sinnvollerweise durch diese Gruppen abgedeckt 
werden könnte, sofern die UN ihre zentrale Rolle beibehält und nach wie vor das legitime 
Gremium für globale Aktionen darstellt; erachtet die G8 und die G20 als wichtige Foren 
für die Festlegung globaler Reaktionen, wozu die EU auch weiterhin mit abgestimmten 
Standpunkten einen aktiven Beitrag leisten muss, und fordert in diesem Zusammenhang 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, Verbesserungen bei der globalen Governance 
anzustreben, durch die Synergieeffekte und Komplementarität bestmöglich genutzt 
werden und nicht die Gefahr einer Aushöhlung des UN-Systems besteht;

Die UN-Generalversammlung (UNGA)

11. fordert die EU auf, unter Wahrung ihres Beobachterstatus in der UNGA und gemäß der 
UN-Charta und dem zwischenstaatlichen Charakter der UN die notwendigen Regelungen 
zu treffen, damit sich die EU in Ausübung ihrer Rolle als regionales Integrationsgremium 
wirksam an der Arbeit der UN-Generalversammlung beteiligen kann und die neuen EU-
Vertreter wirkungsvoll und zeitnah zu globalen Themen sprechen können, wobei in jedem 
Falle eine umfassende Konsultation mit den UN-Mitgliedstaaten erfolgen muss;

Der UN-Sicherheitsrat (UNSC)

12. betont die Notwendigkeit einer umfassenden Reform des UN-Sicherheitsrates, wobei 
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zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf der Grundlage eines allerersten Verhandlungstextes 
und einer umfassenden Unterstützung für eine UNSC-Reform ein kohärenterer 
Standpunkt zu Fragen wie Legitimität, Zusammensetzung, Wirksamkeit und regionale 
Vertretung aufgebaut werden muss; bekräftigt, dass ein Sitz der EU in einem erweiterten 
UNSC weiterhin ein Ziel der Europäischen Union ist; fordert die im UN-Sicherheitsrat 
vertretenen EU-Mitgliedstaaten auf, andere EU-Mitgliedstaaten über ihre Standpunkte und 
Aktivitäten in angemessener Form zu informieren und sie über die Entwicklungen im 
UNSC in Kenntnis zu setzen; begrüßt die neue Festlegung, wonach generell zu den 
meisten planmäßigen Beratungen des UNSC ein Vertreter der EU eingeladen wird und 
sich dieser mit einem eingeschränkten Rederecht daran beteiligen darf;

Die Rolle der EU in den internationalen Finanzinstitutionen (IFI)

13. unterstreicht die Notwendigkeit der Überprüfung von Vereinbarungen über die Vertretung 
des Euro-Währungsgebiets bzw. der EU in internationalen Gremien auf dem Gebiet der 
Wirtschafts-, Währungs- und Finanzstabilität;

Der Internationale Währungsfond (IWF)

14. weist nachdrücklich darauf hin, dass in Anbetracht des weltweiten Einflusses des Euro-
Währungsgebiets und dessen wachsender Verantwortung für die Stabilität der 
Weltwirtschaft ein einheitlicher Standpunkt vertreten werden sollte, wenn es um den 
Beitrag zur globalen Governance in den Bereichen Wirtschaft und Finanzen geht;

15. fordert angesichts der Tatsache, dass derzeit Deutschland, das Vereinigte Königreich und 
Frankreich Einzelsitze im IWF innehaben und die übrigen EU-Mitgliedstaaten über sieben 
verschiedene Stimmrechtsgruppen verteilt sind, die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, sich 
mit dem Problem der ineffektiven Außenvertretung im Wirtschafts- und Finanzbereich zu 
befassen, die den Einfluss der EU begrenzt, obwohl die EU-Mitgliedstaaten zusammen 
mehr als 30 % der Stimmen im IWF auf sich vereinigen; verlangt, da ausschließlich die EU 
für alle Mitgliedstaaten mit einer gemeinsamen Währung für Finanzpolitik zuständig ist, 
von der EU und den betreffenden Mitgliedstaaten die sofortige Einigung über einen 
gemeinsamen Sitz und eine gemeinsame Stimmrechtsgruppe im IWF-Exekutivdirektorium 
– gegebenenfalls zunächst als Euro-Stimmrechtsgruppe, um langfristig eine einheitliche 
EU-Vertretung, einschließlich Präsidentschaft des Rates der Wirtschafts- und 
Finanzminister und Kommission, zu sichern, die der Kontrolle durch das Europäische 
Parlament unterliegt;

16. verweist in Anbetracht der Tatsache, dass weder die Kommission noch der turnusmäßig 
wechselnde Ratsvorsitz noch die Gruppe der Finanzminister des Euro-Währungsgebiets 
im IWF-Exekutivdirektorium in irgendeiner Weise formell vertreten sind und ein EZB-
Beobachter nur zu relevanten Tagesordnungspunkten eingeladen wird, mit Nachdruck 
darauf, dass der Kommission und der EZB als den für die Finanz- und Wirtschaftspolitik 
zuständigen Gremien der Union ein uneingeschränkter Beobachterstatus im IWF-
Exekutivdirektorium einzuräumen ist, um das bestehende Problem der unzulänglichen 
Vertretung in diesem Gremium zu lösen;

Die Weltbank (WB)
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17. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, in Abstimmung mit ihren Partnern etwas 
gegen die institutionelle Anomalie zu unternehmen, die darin besteht, dass die EU zwar 
mit einem großen Beitrag am Weltbank-Treuhandfonds beteiligt und sogar ein größerer 
Geber ist als jeder andere Mitgliedstaat und ihren operativen Partnerschaften mit der Bank 
in europäischen und afrikanischen Regionen eine große Bedeutung zukommt, sie jedoch 
nicht einmal Beobachterstatus im WB-Exekutivdirektorium innehat (nur im „ministerial 
policy committee“); verweist auf die Bedeutung weiterer Bemühungen um einen Sitz als 
Beobachter im Exekutivdirektorium und auf die Notwendigkeit, eine Reformierung der 
politisch veralteten Ländereinteilung in Gruppen anzustreben, um die EU-Mitgliedstaaten 
in einer Gruppe zusammenzufassen;

Die Rolle der EU in multilateralen Sicherheitsorganisationen

Der Nordatlantikpakt (NATO)

18. fordert in Anbetracht der Tatsache, dass bereits auf allen Ebenen regelmäßige Treffen 
stattfinden, ständige Regelungen für militärische Zusammenarbeit getroffen wurden und 
gelegentlich gemeinsame Tagungen des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees 
der EU (PSK) und des Nordatlantikrates der NATO (NAR) abgehalten werden, die EU 
und die NATO auf, ihre Bemühungen zur Errichtung eines Rahmens für die integrierte 
Zusammenarbeit, einschließlich dauerhafter Strukturen für diese Zusammenarbeit, 
wesentlich zu verstärken; schlägt vor, sich auf PSK- und NAR-Ebene gegenseitig den 
Beobachterstatus einzuräumen, um im Geiste des Vertrags von Lissabon und nach 
Annahme eines neuen Strategiekonzepts durch die NATO die Formen der 
Zusammenarbeit zu verbessern und damit auch dem Ziel der Entwicklung einer 
strategischen Partnerschaft EU-NATO Rechnung zu tragen;

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

19. fordert im Kontext einer formalen Vereinbarung zwischen der EU und der OSZE 
ernsthafte Überlegungen darüber, wie die EU mehr Verantwortung übernehmen und sich 
effizienter an der Verwirklichung gemeinsamer Ziele beteiligen kann, wobei die 
Implementierung eines Systems des beständigen Dialogs, die Verabredung gemeinsamer 
Initiativen sowie die Koordinierung von vor-Ort-Aktivitäten hierfür geeignete Instrumente 
sein können; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie den Ständigen Rat der OSZE 
auf, gemeinsam einen Mechanismus zu entwickeln, mit dem die Zusammenarbeit, die 
Koordinierung und die Konsultationen zwischen den beiden Organisationen verbessert 
werden können; verweist auch in Anbetracht der Tatsache, dass durch Artikel 220 
Absatz 1 AEUV die OSZE ausdrücklich zu den internationalen Organisationen 
hinzugefügt wurde, mit denen eine „zweckdienliche Zusammenarbeit“ hergestellt werden 
soll, mit Nachdruck darauf, dass die Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin 
die EU unbedingt als Beobachter bei der OSZE vertreten und dabei den Standpunkt der 
EU-Mitgliedstaaten zu OSZE-Angelegenheiten artikulieren und koordinieren muss;

Die Rolle der EU in anderen multilateralen Organisationen

Der Europarat

20. betont mit Blick auf eine Verbesserung der multilateralen Zusammenarbeit EU-Europarat 
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in den auch für die EU wichtigen Bereichen wie Bildung, Menschenrechte, 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und gute Governance und unter Berücksichtigung der 
Tatsache, dass die EU der größte Geber für die gemeinsamen operationellen Programme 
mit dem Europarat ist, die Notwendigkeit einer Reformierung der Präsenz der EU und 
ihres Beobachterstatus im Europarat; verweist nachdrücklich auf das Recht, an Sitzungen 
des Ministerausschusses mit Stimmrecht im Namen der EU teilzunehmen, wenn dieser 
seine Funktion als Organ der Überwachung der Vollstreckung von Urteilen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ausübt sowie auf das Recht, im 
Lenkungsausschuss für Menschenrechte vertreten zu sein;

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)

21. hält es für erforderlich, dass im Lichte von Artikel 220 Absatz 1 AEUV, der eine 
„zweckdienliche Zusammenarbeit“ mit der OECD fordert, angestrebt wird, den 
derzeitigen Beobachterstatus der EU bei der OECD in eine Vollmitgliedschaft 
umzuwandeln, da die EU in erheblichem Umfange über ausschließliche und geteilte 
Zuständigkeiten in nahezu allen OECD-Ausschüssen verfügt;

Die Rolle der EU in der „Gipfeldiplomatie“ – Ambitionen im G8- und G20-Prozess

22. hält es angesichts der globalen Bedeutung der EU im Wirtschafts- und Finanzbereich, der 
Notwendigkeit des Schutzes der strategischen Interessen der EU auf internationaler Ebene 
und der beträchtlichen Ausweitung der Tagesordnung der G8-Gipfel auf eine Reihe von 
politischen und sicherheitspolitischen Themen wie Menschenrechte, regionale Sicherheit 
und Rüstungskontrolle für erforderlich, dass sich die EU uneingeschränkt am G7-/G8-
Prozess beteiligt und bei den Treffen der G7-Finanzminister umfassend vertreten ist; 
verweist auf die Notwendigkeit einer verbesserten EU-Koordinierung vor G7- und G8-
Treffen;

23. fordert unter Berücksichtigung der ausschließlichen oder geteilten Zuständigkeiten der EU 
in Bereichen, in denen sich der ohnehin große Einfluss der G20 noch weiter verstärkt 
(z. B. Finanzmarktregulierung, wirtschaftspolitische Koordinierung einschließlich 
Wechselkursfragen, internationales Währungssystem, Entwicklungshilfe, multilateraler 
Handel, Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, Umweltfragen oder 
Energiesicherheit) die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit Partnern auf die 
Sicherung einer wirksamen Beteiligung der EU an G20-Ministertagungen hinzuarbeiten;

°
°      °

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Empfehlung der Vizepräsidentin/Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den EU-
Mitgliedstaaten und zur Information der Kommission und den Regierungen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den nationalen Parlamenten zu übermitteln.


